
LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 03.04.1992

Richtlinien: Wasserrecht und Bahnanlagen der Deut-
schen Bundesbahn RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft v. 3.4.1992 - IV C 2 

- 50.23.07 ¹)

210. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 6. 1992 = MB1. NW. Nr. 31 einschl.) 3. 4. 92 (1)

 
Richtlinien: Wasserrecht und Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn 

 
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 3.4.1992 - IV C 2 - 

50.23.07 ¹) 

Die für die Wasserwirtschaft und das Wasserrecht zuständigen obersten Landesbehörden haben 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn Richtlinien zur wasserrechtlichen Beurteilung 
von Vorhaben der Deutschen Bundesbahn und für die Abgrenzung von den Zuständigkeiten der 
Deutschen Bundesbahn nach dem Bundesbahngesetz erarbeitet.

Anlage Die als Anlage beigefügten Richtlinien beruhen auf dieser Ausarbeitung. Sie sind bei der 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn zu beachten. Ihre Nummer • 4.2.1 gilt in Nord-
rhein-Westfalen entsprechend auch für genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne 
des § 59 LWG.
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